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Zusammenfassung

Das Verfehlen globaler und nationaler Biodiversitätsziele legt nahe, dass sich unser politisches, ökonomisches und soziales Handeln deutlich 
stärker als bisher ändern muss, um den Rückgang der biologischen Vielfalt aufzuhalten und den negativen Trend umzukehren. Angesichts der 
Aktualisierung der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt (Nationale Biodiversitätsstrategie − NBS) 2030 stellt sich die Frage, wie eine 
solche Transformation in Deutschland auf den Weg gebracht und gestaltet werden kann. Im vorliegenden Beitrag stellen wir Erkenntnisse aus 
einer Evaluierung durch Expertinnen und Experten zu transformativer Biodiversitätspolitik vor und weisen Empfehlungen für die Handlungsfelder 
der NBS 2030 aus. Wir argumentieren, dass eine erfolgreiche Transformation neue Formen der inklusiven Planung und eine kohärente Neuaus-
richtung des regulativen Rahmens für biodiversitätsrelevantes Handeln verlangt. Der hierfür erforderliche Paradigmenwechsel kann nicht allein 
durch den Umweltsektor erreicht werden, sondern erfordert einen hohen politischen, gesellschaftlichen und rechtlichen Stellenwert der Bio-
diversität in allen Sektoren. Der damit verbundene Lernprozess kann nur durch konkrete Planung und Evaluierung von Zielen und Maßnahmen 
sowie durch eine klare Verteilung und rechtliche Verankerung der Verantwortlichkeiten erfolgreich sein. 

Abstract

The failure to meet global and national biodiversity targets suggests that our political, economic and social actions must change significantly 
more than they have in the past in order to halt the decline in biodiversity and reverse the negative trend. In light of the update of the German 
National Strategy on Biological Diversity (NBS) 2030, the question arises as to how such a transformation can be initiated and shaped in Germany. 
In this article, we present findings from an expert evaluation of transformative biodiversity policy and make recommendations for different fields 
of action of the NBS 2030. We argue that a successful transformation requires new forms of inclusive planning and a coherent realignment of 
the regulatory framework for biodiversity-related action. The paradigm shift necessary for this cannot be achieved by the environmental sector 
alone, but requires a high political, social and legal status for biodiversity in all sectors. The associated learning process can only be successful 
through concrete planning and evaluation of objectives and measures, as well as a clear distribution and legal anchoring of responsibilities. 
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1	 Einleitung

Im Dezember 2022 wurde der Globale Biodiversitätsrahmen von 
Kunming-Montreal (Kunming-Montreal Global Biodiversity Frame- 
work − GBF) während der Vertragsstaatenkonferenz des Überein-
kommens über die biologische Vielfalt (Convention on Biological 
Diversity − CBD) angenommen. Der GBF verfolgt die Vision, dass 
„die biologische Vielfalt bis 2050 geschätzt, erhalten, wiederherge-
stellt und sinnvoll genutzt wird, sodass die Ökosystemleistungen 
und ein gesunder Planet erhalten werden und alle Menschen davon 
profitieren können“ („2050 Vision – Leben im Einklang mit der 
Natur“; CBD 2022a). Er enthält 23 Handlungsziele, die bis 2030 
erreicht werden sollen und Teil von vier langfristigen Zielen und 
der „2050 Vision“ sind. Der GBF verfolgt den Ansatz, dass zur Er-
reichung der Ziele sowohl Regierungen („whole-of-government“) 
als auch die Gesellschaft („whole-of-society“) jeweils in ihrer Ge-
samtheit in die Umsetzung einbezogen werden. Angesichts des 
Scheiterns des Strategischen Plans für die biologische Vielfalt 2020 

und der damit verbundenen sog. Aichi-Ziele der CBD muss für 
den GBF die Frage beantwortet werden, wie ein erneutes Scheitern 
verhindert werden kann.

Die Nationalen Biodiversitätsstrategien und Aktionspläne (Natio- 
nal Biodiversity Strategies and Action Plans − NBSAPs) als primäre 
Umsetzungsinstrumente der CBD müssen von den Regierungen 
der Mitgliedstaaten aktualisiert und an den neuen globalen Rah-
men angepasst werden. Die Mitgliedstaaten sehen eine iterative Eva-
luierung und Nachsteuerung der Umsetzung des GBF in NBSAPs 
und eine nationale Umsetzung vor (CBD 2022b).

Die deutsche Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt (Na-
tionale Biodiversitätsstrategie  − NBS) wurde im Jahr  2007 per 
Regierungsbeschluss angenommen und diente seitdem als Leit
instrument für die nationale Biodiversitätspolitik (BMU 2007). 
Darüber hinaus war die NBS 2007 laut Expertinnen und Experten 
eine wichtige Referenz (bspw. in der universitären Lehre oder bei 
Projektanträgen) und erfüllte eine Prozessfunktion, die dazu führte, 
dass sich Akteure regelmäßig mit den Zielen und Evaluierungen 
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Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt 2030 und transformativer Wandel

auseinandersetzten (Zinngrebe et al. 2021). Aus den regelmäßig von 
der Bundesregierung vorgelegten Indikatoren- und Rechenschafts-
berichten lässt sich allerdings ableiten, dass die Ziele der NBS bis-
lang in weiten Teilen verfehlt wurden (BMU 2021).

Laut dem Weltbiodiversitätsrat (Intergovernmental Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services − IPBES) kann nur ein transfor-
mativer Wandel (im Folgenden wird der Begriff „Transformation“ 
synonym verwendet) dem Biodiversitätsverlust entgegenwirken. 
Ausbleibender Erfolg bei einer Umsteuerung der direkten Treiber 
des Biodiversitätsverlusts wie etwa der Land- und Meeresnutzung, 
der Ressourcengewinnung, des Klimawandels, der Verschmutzung 
und der Invasion gebietsfremder Arten lässt sich auf indirekte Trei-
ber und tieferliegende Ursachen wie gesellschaftliche Werte und 
Verhaltensweisen, Produktions- und Konsummuster, Bevölkerungs-
dynamik, technologische Entwicklungen sowie Governance-Struk-
turen zurückführen (IPBES 2019). Eine Abwendung des Biodiver-
sitätsverlusts verlangt somit eine Umsteuerung der indirekten Trei-
ber und zugrundeliegenden Ursachen, die einer Transformation 
gesellschaftlicher Strukturen entspricht (Visseren-Hamackers et al. 
2021, 2022). Ein Wandel ist somit transformativ, wenn er „funda-
mentale gesellschaftliche Veränderungen in Technologie, sozialen 
Strukturen und den zugrundeliegenden Werten erwirkt“, die die 
ökologische Integrität bedrohen (IPBES 2019). Um die CBD um-
zusetzen und den Biodiversitätsverlust zu stoppen, ist folglich jedes 
Land dazu aufgefordert, die indirekten Treiber und zugrundeliegen-
den Ursachen des Biodiversitätsverlusts im Zuge ihrer NBSAPs zu 
benennen und Ziele und Maßnahmen für einen transformativen 
Wandel auszuweisen. Für Deutschland besteht daher die Heraus-
forderung, die tieferliegenden Ursachen für die bisherige Zielver-
fehlung der NBS 2007 in den Zielen und Maßnahmen der neuen 
NBS 2030 zu berücksichtigen.

Ziel dieses Aufsatzes ist es, Ansätze für einen transformativen 
Wandel zum Schutz der biologischen Vielfalt in Deutschland auf-
zuzeigen und daraus konkrete Anforderungen an die NBS 2030 
und deren Umsetzungs- und Begleitmechanismen abzuleiten. Nach 
einer kurzen Beschreibung der Methode in Abschnitt 2 wird in 
Abschnitt 3, S. 20 ff., dargestellt, welche Ansätze zur Förderung eines 
transformativen Wandels in Deutschland sich aus den Analysen 
ergeben. Anschließend werden in Abschnitt 4, S. 23, Schlussfolge-
rungen gezogen und Empfehlungen für die Ausgestaltung und 
Umsetzung der NBS 2030 gegeben.

2	 Hintergrund und Methoden

Seit Ende 2019 bereiten das Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) und 
das Bundesamt für Naturschutz (BfN) die inhaltliche und strate-
gische Neuausrichtung der NBS auf Grundlage der EU-Biodiversi-
tätsstrategie 2030 und des Rahmenprogramms der CBD vor. Dieser 
Prozess wurde von der Arbeitsgruppe für Biodiversitäts- und Natur-
schutzgovernance am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung 
(UFZ) und dem Institut für Biodiversität − Netzwerk e. V. (ibn) 
wissenschaftlich begleitet. Die Erkenntnisse aus diesem Prozess sind 
Grundlage für den vorliegenden Beitrag.

Im Jahr 2020 wurde die NBS von 2007 sowohl strukturell als auch 
inhaltlich analysiert und bewertet, wofür 33 qualitative Interviews 
sowie eine sog. SMART-Analyse durchgeführt wurden (Zinngrebe 
et al. 2021). Im Jahr 2021 fanden Workshops mit Expertinnen und 
Experten zu sechs verschiedenen Themen statt, bei denen Ideen 
und Anregungen für aufeinander bezogene Ziele gesammelt und 
diskutiert wurden.

Aus diesen analytischen Prozessen wurden erste Ansätze für einen 
transformativen Wandel in der Biodiversitätspolitik synthetisiert (sie-
he Abb. 1). Diese dienten als Hintergrundinformationen für einen 
weiteren Workshop zum Thema „transformativer Wandel“, der Ende 
2022 mit 13 Expertinnen und Experten durchgeführt wurde. Zu den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zählten Autorinnen und Autoren 
der Publikation „Faktencheck Artenvielfalt“ (Wirth et al. 2024: Kapi-
tel 10) und des IPBES-Assessments zu transformativem Wandel (siehe 
IPBES 2024), Mitglieder des Earth-System-Governance-Netzwerks 
sowie Vertreterinnen und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen 
und Bundesbehörden, die sich in ihrer Arbeit auf diesen Schwer-
punkt konzentrieren. Auf dem Workshop wurde diskutiert, welche 
Transformationen in den verschiedenen Handlungsfeldern der NBS 
erforderlich sind, um die „2050 Vision“ für die Biodiversität gemäß 
GBF zu erreichen. Tab. 1, S. 18, liefert einen Überblick der Handlungs-
felder der NBS 2030 nach dem Ziele- und Maßnahmenkatalog zur 
NBS 2030 des BMUV aus dem Jahr 2023 (BMUV 2023), der als Grund-
lage des öffentlichen Konsultationsprozesses „Dialog zur NBS 2030“  
diente. Zudem wurden auf den Workshop konkrete Schritte erörtert, 
die die NBS 2030 für einen transformativen Wandel einleiten kann. 
Auch begleitende Prozesse wurden behandelt, die notwendig sind, 
um die effektive Umsetzung dieser Schritte zu gewährleisten.

33 Interviews

6 thematische 
Workshops

Literaturanalyse

Wissenschaftlicher Ansatz

Hintergrund-
informationen für 

Workshop 
Transformativer 

Wandel

Ergebnisse in 
4 Dimensionen 

kategorisiert

13 Teilnehmende mit 
Expertise aus

IPBES-Assessment, 
Deutscher „Faktencheck“, 

NGOs und Regierung

Ansätze für 
transformativen 
Wandel in der 

Biodiversitätspolitik
(Wittmer et al. 2021)

Inklusiv

Integriert

Adaptiv

Rechenschafts-
pflichtig

Analytischer 
Rahmen

• Inklusive Visionen
• Neue Dialogformen
• Integrierte Regulierungen

und Planung
• Unterstützung innovativer

Lösungen
• Klare Verantwortungsverteilung
• Partizipative Evaluierung
• Dynamische Anpassung
• Gesetzlichen Stellenwert

erhöhen
• Vollzug stärken

Ergebnisse

Abb. 1:	 Übersicht über die Analyse wissenschaftlicher Ansätze für eine transformative Biodiversitätspolitik. Basierend auf Hinter-
grundinformationen wurden in einem Workshop mit Expertinnen und Experten transformative Ansätze gesammelt und entlang 
der Dimensionen transformativer Governance untersucht. NGO = Nichtregierungsorganisation, IPBES = Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.

Fig. 1:	 Overview of the analysis of scientific approaches for a transformative biodiversity policy. Based on background information, we asked 
experts during a workshop to identify approaches for transformative action, which were then analysed in the dimensions of transfor
mative governance. NGO = non-governmental organisation, IPBES = Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services.

©
 2

02
4 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t

https://dialog.bmuv.de/bmu/de/home/file/fileId/810/name/Ziele-%20&%20Ma%C3%9Fnahmenkatalog%20zur%20NBS%202030.pdf


18 Natur und Landschaft — 100. Jahrgang (2025) — Ausgabe 1

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt 2030 und transformativer Wandel

Die Ergebnisse dieser Diskussionen wurden vor dem Hinter-
grund der in der Literatur vorgeschlagenen Ansätze für transfor-
mative Governance (u. a. Chaffin 2016; Visseren-Hamakers et al. 
2021; Wittmer et al. 2021; Visseren-Hamakers, Kok 2022) analysiert 
und aufbereitet (siehe Abschnitt  3, S. 20 ff.). Nach Visseren-Ha-
makers et al. (2021: 21) umfasst transformative Governance die 
formalen und informalen (öffentlichen und privaten) Regeln, 
Regelsetzungssysteme und Akteursnetzwerke auf allen Ebenen 
der menschlichen Gesellschaft (von lokal bis global), die transfor-
mativen Wandel ermöglichen, in diesem Fall in Richtung Nach- 
haltigkeit.

Die Ergebnisse wurden anschließend in vier Dimensionen kate-
gorisiert, die in der Literatur zur weiteren Operationalisierung des 
Konzepts der transformativen Governance vorgeschlagen werden: 
inklusiv, integriert, adaptiv und rechenschaftspflichtig (vgl. 
Wittmer et al. 2021). Die Dimension „inklusiv“ impliziert, dass alle 
relevanten Akteure in jedem Schritt des Prozesses einbezogen wer-
den und ihre Rollen klar definiert sind. Die Dimension „integriert“ 
bedeutet, dass Anreizoptionen über Sektoren und institutionelle 
Rahmenbedingungen hinweg kohärent gestaltet werden, um die 
Umsetzung strategischer Mechanismen und Governanceprozesse 
zu unterstützen. Die Dimension „adaptiv“ gewährleistet, dass Struk-
turen kontinuierlich reflektiert, evaluiert und angepasst werden, um 
flexibel auf neue Erkenntnisse und Herausforderungen reagieren zu 
können. Schließlich sorgt die Dimension „rechenschaftspflichtig“ 
dafür, dass alle Schlüsselakteure ihre Verantwortung übernehmen 
und für ihre Handlungen im Governanceprozess zur Rechenschaft 
gezogen werden, um Integrität und Effektivität sicherzustellen 
(Wittmer et al. 2021).

Governance (einschließlich Regeln, Regelsystemen und Akteurs-
netzwerken) wird dann transformativ, wenn diese vier Dimensionen 
gemeinsam umgesetzt werden, um die indirekten Treiber des Bio-
diversitätsverlusts anzugehen (vgl. Visseren-Hamakers et al. 2021). 
Auf diese Weise wird Governance mit der Zeit zunehmend in der 
Lage sein, die indirekten Treiber zu adressieren (Visseren-Hama-
kers et al. 2021). Visseren-Hamakers (2021) verweisen noch auf den 

Tab. 1:	 Handlungsfelder der Nationalen Strategie zur biologischen 
Vielfalt (Nationale Biodiversitätsstrategie − NBS) 2030 nach 
dem Ziele- und Maßnahmenkatalog des Bundesumwelt-
ministeriums (BMUV 2023).

Table 1:	 Action areas of the National Strategy on Biological Diversity 
(NBS) 2030 according to the list of targets and actions of the 
German Federal Ministry for the Environment, Nature Con-
servation, Nuclear Safety and Consumer Protection (BMUV 
2023).

I. Übergreifende Handlungsfelder für Deutschland

1. Zustand der Biodiversität in allen Lebensräumen in Deutschland

2. Artenschutz

3. Schutzgebiete, Vernetzung und Wildnis

4. Wiederherstellung von Ökosystemen

5. Boden

6. Gesellschaftliches Bewusstsein, Engagement und Teilhabe

7. Digitalisierung, Daten und Forschung

II. Handlungsfelder der verschiedenen Lebensräume

8. Wälder

9. Agrarlandschaften

10. Binnengewässer, Auen und Moore

11. Küsten und Meere

12. Städte und urbane Landschaften

13. Gebirge

III. �Übergreifende Handlungsfelder zur Verringerung negativer Auswir-
kungen auf die Biodiversität

14. Klimawandel

15. Energiewende und Rohstoffe

16. Stoffeinträge und andere Beeinträchtigungen von Ökosystemen

17. Wirtschaft, Finanzströme und Konsum

18. Ernährung und Gesundheit

19. Verkehrsinfrastruktur und Tourismus

IV. Handlungsfelder zum Schutz der Biodiversität weltweit

20. Beitrag Deutschlands zum Biodiversitätsschutz weltweit

21. Verantwortung für Auswirkungen des internationalen Handels

Tab. 2:	 Handlungsempfehlungen auf Grundlage verschiedener Ansätze für eine transformative Biodiversitätspolitik entlang der vier 
analytischen Dimensionen transformativer Governance (inklusiv, integriert, adaptiv, rechenschaftspflichtig). Die Inhalte sind 
als Anregungen aus den Expertenprozessen zu verstehen und werden entsprechend der vorläufigen Struktur der Nationalen 
Strategie zur biologischen Vielfalt (Nationale Biodiversitätsstrategie – NBS) 2030 gegliedert.

Table 2:	 Recommendations for action based on different approaches for a transformative biodiversity policy according to the four analytical 
dimensions of transformative governance (inclusive, integrated, adaptive, accountable). These outcomes from the expert processes 
provide guidance and follow the structure of the preliminary National Strategy on Biological Diversity (NBS) 2030.

Ansätze für eine transformative Biodiversitätspolitik

Inklusive Prozesse zur 
Erarbeitung von Zukunftsbildern Integrierte Umsetzung Adaptives Lernen

Verantwortung und 
Rechtsverbindlichkeit
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• �Politikintegration von Biodiver-
sität, stärkere Zusammenarbeit 
zwischen Politiksektoren 

• �Integration von Planungsprozes-
sen durch Setzen klarer Ziele und 
legitimierte Indikatorik

• �Erarbeitung von Zukunftsvisionen 
für die Entwicklung spezifischer 
Lebensräume (z. B. Agrarland-
schaften, Wald)

• �Zielgruppenspezifische Anspra-
che und Adressierung von Ziel-
konflikten

• �Entwicklung von Schutzansätzen 
mit mehr räumlicher und zeit
licher Flexibilität

• �Nachhaltige Landnutzung als 
übergreifendes Konzept: Schutz 
und Nutzung neu denken

• �Artenschutzmaßnahmen mit 
qualitativen Zielen ohne einzelne 
Artbeschränkungen

• �Verbesserung der Korridore und 
der Durchlässigkeit der Land-
schaft für wandernde Tierarten

• �Größere Finanzierungsmittel 
für nationale Maßnahmen zum 
Schutz der Biodiversität im länd-
lichen Raum und Stärkung der 
Förder- und Kompensationspro-
gramme für Natura 2000

• �Berücksichtigung in (außer)
schulischer Bildung und in Fort-
bildungsprozessen

• �Verbesserung der Lebensqualität 
(z. B. Zugang zu städtischen 
Grünräumen und zu Gewässern)

• �Berücksichtigung der Verdich-
tung, Verschmutzung und Ver
siegelung von Böden

• �Verbesserungsgebot zur Aufwer-
tung von Natur und Landschaft

• �Verbindliche Nachhaltigkeits- 
und Biodiversitätsprüfung von 
Gesetzesentwürfen und Ent
scheidungen

• �Kontinuierliches Monitoring auch 
außerhalb von Schutzgebieten, 
nicht beschränkt auf einzelne 
Arten 

• �Stärkerer Wissensaustausch und 
-transfer

• �Nutzung neuer Kommunikations-
formate und sozialer Medien

• �Bewertung von Herkunft, Flä-
chenintensität und Biodiversi-
tätseffekten von Produkten (z. B. 
Handelsketten, Transportwege) 
und Förderung von Transparenz 
(bspw. durch Siegel)

• �Schaffung gesetzlicher Grund-
lagen (z. B. Biodiversitätsnatur
schutzgesetz) zum Biodiver-
sitätsschutz als einer gesamt-
gesellschaftlichen Aufgabe mit 
Fokus auf planetare Integrität und 
soziale Ungleichheit

• �Abstimmung der Rechtsbereiche 
aufeinander (keine Unterordnung 
des Biodiversitätsschutzes unter 
kurzfristige wirtschaftliche Ziele)

• �Verbindliche Renaturierungsinitia
tiven und verbindlicher Rahmen 
mit klaren Zielen

• �Gestaltung der Kommunikation 
und gesellschaftlicher Diskurse in 
Richtung Koexistenz (z. B. Wolf)

• �Schaffung öffentlichen Bewusst-
seins durch Kampagnen und par-
tizipative Prozesse zur Erarbei-
tung einer lebenswerten Zukunft 
(z. B. Bürgerräte)
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wichtigen Ansatz, „Pluralismus“ zu berücksichtigen. Dies haben wir 
inklusiver Governance zugeordnet. Die Aspekte der „transdiszipli-
nären“ Governance (Visseren-Hamakers et al. 2021) oder der „infor-

mierten“ Governance (Wittmer et al. 2021) wurden der adaptiven 
Governance zugeordnet, da diese auch zu Lernprozessen beitragen, 
die hier thematisiert werden.

Tab. 2:	 Fortsetzung.

Table 2:	 Continued.
Ansätze für eine transformative Biodiversitätspolitik

Inklusive Prozesse zur 
Erarbeitung von Zukunftsbildern Integrierte Umsetzung Adaptives Lernen

Verantwortung und 
Rechtsverbindlichkeit
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• �Entwicklung einer Vision nach-
haltiger Kulturlandschaften durch 
Kooperation zwischen BMEL, 
BMUV und Interessensverbänden

• �Ausrichtung, Koordination und 
Anpassung übergreifender Politi-
ken wie GAP oder EEG auf Bio
diversitätserfordernisse

• �Berücksichtigung wirtschaftlicher 
Herausforderungen der Landwirt-
schaft (z. B. bei administrativen 
Auflagen, Politikumsetzung)

• �Einbindung von Akteuren aus der 
Praxis (z. B. für die Entwicklung 
guter fachlicher Praxis der Unter-
nehmen, Monitoring)

• �Stärkung von Implementierung 
und Vollzug

• �Stärkere Berücksichtigung öko-
logischer Aspekte im Wald (z. B. 
Naturverjüngung, Bewässerungs-
systeme, Klimamaßnahmen)

• �Erweiterung des Schutzgebiets-
radius (z. B. zur Reduzierung der 
Einträge aus landwirtschaftlicher 
Nutzung), Förderung der Habi
tatvernetzung (z. B. ökologische 
Korridore, Biotopverbund, 
Natura-2000-Gebiete) und Wie-
derherstellung (z. B. Schaffung 
von Überflutungsräumen um 
Gewässer)

• �Harmonisierung von forst-, 
klima- und energiepolitischen 
Zielen, Bewertung hinsichtlich 
Biodiversität und entsprechende 
Förderung (z. B. in der Landwirt-
schaft für Erosionsschutz und 
organische Düngung, Novellie-
rung Waldgesetz zur Honorierung 
von ÖSL)

• �Gemeinsame Umsetzung von 
Richtlinien (z. B. Natura 2000 und 
WRRL), von Fördermaßnahmen 
(z. B. aus EFRE und ELER in 
Mooren und Feuchtgebieten) 
sowie von Politikbereichen (z. B. 
MSRL, Energiewende, Bau
gesetz)

• �Co-Design von Agrarumwelt-
maßnahmen durch Vertreterinnen 
und Vertreter aus Landwirtschaft 
und Umwelt und kollaborative 
Fördermaßnahmen (siehe „Hol-
ländisches Modell“)

• �Etablierung von Indikatoren 
zur ökologischen Qualität von 
Ökosystemen (z. B. Wälder, inkl. 
Böden), zu deren Renaturierung 
und zu damit verbundenen Ein-
flussfaktoren (z. B. Regulierung, 
Förderung, Kapitalflüsse, touristi-
scher Mehrwert)

• �Förderung der Forschung, 
geschärftes Monitoring (z. B. 
AUKM-Auflagen, WRRL, Saat-
gutqualität) und lokale Integration 
des Monitorings

• �Prioritäre Umsetzung der Emp-
fehlungen des Waldberichts (und 
gesellschaftlicher Diskurs)

• �Stärkung des Vollzugs bei der 
Umsetzung von Natura 2000

• �Stärkung personeller Kapazitä-
ten und Finanzmittel; Stärkung 
lokaler Anreizsysteme (z. B. 
Einbindung von Pflege- und 
Biostationen)

• �Schaffung gesellschaftlichen Ver-
ständnisses für Ökosystemwerte 
(z. B. zur Akzeptanz von Wieder-
herstellungsmaßnahmen)

• �Verpflichtende, biodiversitätsför-
dernde Maßnahmen als Elemente 
jeder Planungs- und Baumaß-
nahme

• �Präzisierung und Stärkung des 
regulativen Instrumentariums im 
Naturschutzrecht und Verbesse-
rung des Gesetzes zur Umwelt-
verträglichkeitsprüfung

• �Einbeziehung relevanter Zielgrup-
pen in die Umsetzung von Maß-
nahmen (z. B. Verantwortung in 
der nachhaltigen Bodennutzung)
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• �Förderung der Synergien zwi-
schen Klimaschutz/Klimaan-
passung, Transformation der 
Landwirtschaft und Biodiversi-
tätsschutz

• �Thematisierung gesellschafts-
politischer Themen (z. B. Klima, 
Migration, Gesundheit) und 
Entwicklung innovativer Ansätze 
(z. B. Wohnformen)

• �Veränderung „mentaler Muster“ 
hin zu einem zielorientierten 
Dialog

• �Verbindliche Biodiversitätsprü-
fung von Gesetzen für integrierte 
Planung (darunter z. B. Infrastruk-
tur, Bau, Energie)

• �Identifikation der für den Bio-
diversitätsverlust hauptverant-
wortlichen Sektoren, Erarbeitung 
konkreter Einzelziele für diese 
sowie zielgruppenspezifischer 
Handlungsempfehlungen (z. B. 
Reduktion des Konsums tieri-
scher Lebensmittel durch alter
native Proteinstrategien)

• �Abbau von Fehlförderungen (z. B. 
Mais für Biogas auf Moorböden)

• �Umsetzung der Sektorenwende 
(z. B. im Verkehr der Neubau
stopp von Straßen)

• �Vollzug der Verordnungen (z. B. 
Düngemittel, Schallschutz, Unter-
wasserlärm)

• �Längere Überprüfung der Umset-
zung von Kompensationsmaß-
nahmen und flächenbasiertes 
Monitoring (z. B. von Klimagasen)

• �Integration bestehender Monito-
ringsysteme (z. B. Waldinventu-
ren, WRRL)

• �Evaluierung der Biodiversitäts-
wirkung und Erhöhung der Trans-
parenz (z. B. von erneuerbaren 
Energien, Lieferketten)

• �Transparenz und Vereinfachung 
der Agrarpolitik, um Lernprozes-
se, effektivere Maßnahmen und 
den Abbau von Hemmnissen und 
Barrieren zu ermöglichen

• �Abbau von Hindernissen und 
Barrieren für stärkeren Biodiver-
sitätsschutz (z. B. rechtliche und 
Umsetzungsbarrieren)

• �Gesetzliche Grundlage zur Be-
rücksichtigung von Biodiversität 
bei Förderungen (z. B. erneuerba-
re Energien, Verbot regenerativer 
Energieerzeugungsanlagen und 
Nachweisflächen für Biogas
anlagen auf Moorböden)

• �Aufklärung der Bevölkerung 
über Wirkung von Konsum und 
Lebensstilen
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• �Anpassung der NBS-Themenfel-
der (z. B. Rohstoffe und Energie, 
nachhaltige Ernährungssysteme, 
internationale Hilfe, Handelsab-
kommen und Entwicklungspolitik) 
hin zu stärkerer (europäischer) 
Politikkohärenz

• �Berücksichtigung der Auswirkun-
gen auf Biodiversität im In- und 
Ausland (z. B. der nationalen 
und internationalen Holzproduk-
tion für entwaldungs- und um
waldungsfreie Lieferketten)

• �Anpassung von Rahmenbedin-
gungen für naturverträglichen 
Konsum und Wahrnehmung von 
Synergien mit anderen (politi-
schen) Strategien

• �Effektive Umsetzung multi
lateraler Umweltabkommen

• �Integration von Biodiversitäts
aspekten in die Welthandels
ordnung

• �Regelmäßige Prüfung der Erfül-
lung internationaler Verpflichtun-
gen Deutschlands im Bereich 
des Klima- und Biodiversitäts-
schutzes

• �Weiterentwicklung und inter-
nationale Standardisierung von 
Lieferketten (Nachvollziehbarkeit 
sozialer und ökologischer Folgen)

• �National wie international bessere 
Einhaltung und Stärkung von Ge-
setzen zum Umweltschutz

• �Direkte Adressierung von Zielkon-
flikten (z. B. Gesetze, Politikmaß-
nahmen, Handelsabkommen)

• �Förderung privatwirtschaftlicher 
Initiativen durch gezielte finanziel-
le Anreize für biodiversitätsschüt-
zendes Wirtschaften

AUKM = Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, BMEL = Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, BMUV = Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, GAP = Gemeinsame Agrarpolitik, EEG = Erneuerbare-Energien-Gesetz, EFRE = Europäischer Fonds für regionale 
Entwicklung, ELER = Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums, MSRL = Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, ÖSL = Ökosys-
temleistungen, WRRL = Wasserrahmenrichtlinie
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3	 Was zeichnet eine transformative  
Biodiversitätspolitik aus und  
wie kann die NBS dazu beitragen?

Die folgenden Abschnitte stellen vier Ansätze für eine transforma-
tive Biodiversitätspolitik dar, die darauf abzielt, einen transformati-
ven Wandel zu bewirken, um die Biodiversität zu erhalten und zu 
fördern (siehe Tab. 2, S. 18 f., für eine Übersicht von Handlungsemp-
fehlungen entlang der Struktur der NBS 2030).

3.1	 Inklusive Prozesse  
zur Erarbeitung von Zukunftsbildern

Damit weite Teile der Gesellschaft an einem transformativen 
Wandel mitwirken, ist eine gemeinsame positive Vorstellung 
über eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft für Deutsch-
land wichtig, bei der die zentrale Rolle der Biodiversität für 
das menschliche Wohlergehen herausgestellt wird.

Während der Aufarbeitung der Erfahrungen mit der bisherigen 
NBS von 2007 (BMU 2007) stellte sich heraus, dass Biodiversitäts-
schutz nach wie vor überwiegend als Gebiets- und Artenschutz ge-
dacht wird (Zinngrebe et al. 2021). Stattdessen wäre es notwendig, 
die grundlegende Bedeutung funktionsfähiger Ökosysteme und 
ihrer Leistungen als zentrale Lebensgrundlage für alle Arten und 
die Gesellschaft, einschließlich der meisten wirtschaftlichen Ak-
tivitäten, mitzudenken. Dabei sollten überkommene dominante 
Denkmuster (bspw. der Fokus auf ein ressourcen-intensives Wirt-
schaftswachstum, Inkaufnahme zunehmender sozialer Ungleich-
heit in Deutschland und weltweit, Vernachlässigung der Mensch-
Natur-Beziehungen) identifiziert, diskutiert, ergänzt und ggf. ersetzt 
werden (Abson et al. 2017; Sievers-Glotzbach, Tschersich 2019). Es 
ist mithin ein Paradigmenwechsel der Sichtweise auf den Biodiver-
sitätsschutz notwendig. Dieser sollte u. a. die etablierte Schutz-ver-
sus-Nutzung-Dichotomie kritisch hinterfragen, um neue, integrati-
ve Formate des Biodiversitätsschutzes zu entwickeln (Mehring et al. 
2020), naturbasierte Lösungen für Klimaschutz und -anpassung zu 
nutzen (Folkard-Trapp et al. 2021) und um konsequent zu vermei-
den, dass Umwelt und Natur zerstört werden und die Kosten dafür 
von der Allgemeinheit getragen werden. Aus der Systemforschung 
wissen wir, dass Paradigmenwechsel tiefgreifende Interventionen 
in Systeme ermöglichen und daher ein hohes Potenzial für trans-
formativen Wandel beinhalten (Meadows 1999; Abson et al. 2017). 
Zielstellungen einer NBS können diese veränderten Paradigmen 
aufgreifen und so breitere Gesellschaftsschichten mobilisieren.

Um legitime Leitbilder für transformativen Wandel im Rah-
men einer NBS zu entwickeln, bedarf es inklusiver Prozesse, 
die alle Teile der Gesellschaft mit ihren unterschiedlichen Wer-
tesystemen, Bedürfnissen, Rechten und Wissenssystemen an-
sprechen (Visseren-Hamakers et al. 2021; Wittmer et al. 2021;  
Brand, Brunnengräber 2023).

Ein solcher Entwicklungsprozess sollte politisch hochrangig, mit 
allen Ressorts der Regierung und unter breiter Einbeziehung von 
Akteuren organisiert werden. Erfolge ähnlicher Formate bei der 
Formulierung von Biodiversitätsstrategien auf Landesebene oder 
der Zukunftskommission Landwirtschaft (ZKL) zeigen, dass sol-
che Prozesse möglich und erfolgversprechend sind (vgl. Wirth et al. 
2024: Kapitel 10). Neue Prozesse und Beteiligungsformate können 
die Interessen beteiligter Akteure bei der Leitbildentwicklung be-
rücksichtigen, Nutzungskonflikte lösen und kontextspezifische 
Entscheidungsprozesse ermöglichen. In einer stark besiedelten 
Kulturlandschaft wie Deutschland müssen Nutzung und Schutz 
der Biodiversität zusammengedacht werden. Angesichts der zuneh-
menden Dringlichkeit und Irreversibilität des Biodiversitätsverlusts 
müssen Leitbilder, die zu einem transformativen Wandel beitragen, 

politisch priorisiert und unverzüglich vorangetrieben werden − 
bspw. solche, die sich auf Co-Benefits fokussieren und Bezug zu 
einem gemeinsamen Zukunftsbild herstellen.

Der Dialogprozess zur Begleitung der Umsetzung der NBS 2030  
kann Raum für solche gesellschaftlichen Auseinandersetzun-
gen und partizipativen Prozesse schaffen.

Dialogforen könnten die verschiedenen Handlungsfelder der NBS 
behandeln und neue Allianzen mit Verursacherinnen und Verur-
sachern sowie zentralen Akteuren fördern. Wichtig ist dabei, un-
terschiedliche Wissenssysteme, wie Praxiswissen und wissenschaft-
liches Wissen, anzuerkennen und einzubeziehen. Praxiswissen ist 
besonders relevant, um neue Ansätze zu erproben (vgl. Wirth et al. 
2024: Kapitel 10). Ein Biodiversitätsrat, der fachliche Expertise aus 
Wissenschaft und Praxis verschiedener Sektoren zusammenbringt, 
könnte beauftragt werden, aus den im Dialogprozess diskutierten 
Vorschlägen Handlungsempfehlungen für die verschiedenen Mi-
nisterien abzuleiten. Eine enge Zusammenarbeit zwischen den 
Ressorts wäre dabei essenziell − etwa durch eine Stärkung der in-
terministeriellen Arbeitsgruppe zur NBS und durch eine Verbesse-
rung ressortübergreifender Umsetzungsprozesse u. a. in der Agrar-, 
Forst- und Fischereipolitik. Öffentliche und inklusive Dialogforen 
für Länder und Kommunen können die Zusammenarbeit mit die-
sen Implementierungsebenen verbessern. Anstatt sich auf einen 
rein verbalen Austausch zu beschränken, geht es darum, gemein-
same, gesellschaftsweite Zielvorstellungen über die verschiedenen 
Ebenen, Ressorts und Akteursgruppen hinweg auszuhandeln.

3.2	 Integrierte Umsetzung

Mainstreaming in allen Sektoren ist notwendig, da der Um-
weltsektor allein die Biodiversität nicht schützen kann.

Eine effektive Steuerung erfordert, dass Biodiversität und Ökosys-
temleistungen besser in sektorale Strategien, Planungsprozesse, 
politische Rahmensetzungen und Förderungen einbezogen wer-
den („Mainstreaming“; Zinngrebe et al. 2021). Viele Sektoren in 
Deutschland thematisieren zwar Biodiversität, priorisieren aber an-
dere Interessen durch ihre Förderprogramme, Regulierungen und 
sonstigen Anreize (Pröbstl et al. 2023). Selbst umweltpolitische In
strumente wie die Nationale Moorschutzstrategie (BMUV 2022), das 
Aktionsprogramm Insektenschutz (BMU 2019), das Bundes-Klima- 
schutzgesetz (BKSG) und die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 
(Bundesregierung 2017) weisen keine direkten Querverweise un-
tereinander auf. Eine transformative NBS muss also die verschie-
denen Akteure mobilisieren und formalisierte Brücken zwischen 
sektoralen Politiken und Akteuren bauen, sodass die vereinbarten 
Ziele als Maßstab für Biodiversitätsschutz für die einzelnen Berei-
che heruntergebrochen werden. Konkrete Möglichkeiten hierzu 
bieten ressortspezifische Politikinstrumente wie die nationalen 
Strategiepläne der europäischen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), 
die Umsetzung der EU-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL) 
und der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), die Energiewende sowie 
das Baugesetzbuch. Eine NBS mit Aktionsplan kann zum Main-
streaming beitragen, indem sie Ziele und Maßnahmen für all die-
se Politikbereiche unter Einbindung der dafür verantwortlichen 
Regierungsressorts spezifiziert und indem sie Grundlagen für ver-
bindliche Prozesse für die sektorübergreifende Erarbeitung schafft. 
Dazu gehören bspw. die Formulierung konkreter Empfehlungen 
für die Entwicklung und Anpassung verbindlicher Regelungen 
sowie die Anpassung monetärer Anreize und Förderprogramme. 
Diese Anpassungen und die gemeinsame Umsetzung von Regulie-
rungen über Ressorts hinweg können erreicht werden durch die 
Neuausrichtung der intersektoralen Koordinierung vom inhaltli-
chem Austausch hin zu gemeinsamer Umsetzung sowie durch die 
Erarbeitung gemeinsamer Zukunftsbilder.
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Eine integrierte Planung verlangt, dass Nutzungsentschei-
dungen unter Abwägung aller gesellschaftlichen Ziele, Inte-
ressen und resultierenden Auswirkungen getroffen werden.

Steigende Nutzungsansprüche an begrenzte Flächen und Ressour-
cen erfordern integrierte Entscheidungsprozesse über verschiedene 
Planungsebenen und Sektoren hinweg. Die NBS 2030 könnte spe-
zifizieren, wie Planungsprozesse Biodiversität systematisch berück-
sichtigen sollten (Umsetzung von GBF-Ziel 1; CBD 2022a). Um 
Biodiversität stärker in land- und forstwirtschaftlichen Flächen zu 
schützen, könnte bspw. im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
festgeschrieben werden, dass Landschaftspläne außenverbindlich 
sind. Bislang tritt Biodiversität in der Fach- und Projektplanung 
als Kriterium auf, das Entwicklungsprojekte einschränkt oder ver-
hindert (bspw. durch Umwelt- oder Fauna-Flora-Habitat(FFH)-Ver-
träglichkeitsprüfungen). Stattdessen sollte in der Planung die Mög-
lichkeit genutzt werden, ökologische Potenziale aufzuzeigen und 
integriert zu berücksichtigen. Bereits in frühen Planungsphasen 
könnten Maßnahmen zur Verbesserung von Biodiversitätszustän-
den systematisch erarbeitet und in Fachplanungen und sektorale 
Maßnahmen einbezogen werden. Dabei ist insbesondere die Regu-
lierung spezifischer Treiber des Biodiversitätsverlusts wie Flächen-
versiegelung, Zerschneidung, Schadstoffbelastung oder Nitrifizie-
rung in den Blick zu nehmen. Die systematische Berücksichtigung 
indirekter Treiber könnte z. B. durch eine explizitere Ausgestaltung 
der strategischen Umweltprüfung verbessert werden.

Angesichts der Komplexität der verschiedenen Sichtweisen, 
Werte und Interessen besteht die Aufgabe darin, innovative 
Lösungen zu entwickeln, zu fördern und zu skalieren.

Zur Stärkung ökologischer Funktionen in Agrar- und Ernährungs-
systemen könnte langfristig ein Netz ökologischer Strukturen wie 
Hecken, artenreiches Grünland und Blühstreifen gefördert werden. 
Auch integrierte Anbausysteme wie Agroforstsysteme, die Erhaltung 
und Förderung alter Gemüse- und Obstsorten sowie neue innovative 
Ansätze wie Food Forests könnten hierzu beitragen. Diese Maßnahmen 
können − ebenso wie die Wiederherstellung von Mooren, Flüssen 
und Auen oder der Waldumbau − durch gezielte finanzielle Anreize 
gefördert werden. Auch sind innovative Lösungen für die Wieder-
herstellung von Küsten und Meeren sowie die Entwicklung und 
Etablierung nachhaltiger Fischereipraktiken erforderlich. In Städten 
können bspw. innovative Wohnformen, eine Stadtentwicklung für 
die Etablierung kurzer Wege und deutlich geringere Flächenbedarfe 
pro Person berücksichtigt werden. Biodiversitätswirkungen in Lie-
ferketten können offengelegt und verbindliche höhere Standards 
gesetzt werden, etwa durch das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 
(LkSG), Importauflagen und die explizite Berücksichtigung in Han-
delsabkommen. Die NBS und deren Aktionsplan können dazu bei-
tragen, indem sie Fördermaßnahmen für innovative Lösungen für 
nachhaltige Produktions-, Wirtschafts- und Konsumformen festlegen 
und gleichzeitig die Abschaffung von Förderungen mit negativen 
Effekten für die Biodiversität vorsehen.

Der private Sektor verfügt über Ressourcen, technologi-
sches Know-how und Innovationskraft, die zum Schutz der 
Biodiversität beitragen können, bspw. durch Übergang zur 
Kreislaufwirtschaft oder durch Beiträge zur Erhaltung und 
Wiederherstellung von Ökosystemen.

Damit Unternehmen bei biodiversitätsförderlicher Wirtschaftswei-
se keine Wettbewerbsnachteile haben, müssen gesellschaftliche, 
wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen entsprechend 
angepasst und Konsumentinnen und Konsumenten über nachhalti-
ge Lebensstile und Konsum aufgeklärt werden. Konkrete Maßnah-
men, wie etwa Steuern und Abgaben für biodiversitätsschädliches 
Verhalten, können durch klare Kommunikation und partizipative 
Prozesse (u. a. im Rahmen der NBS-Entwicklung und -Umsetzung) 

an Akzeptanz und Legitimität gewinnen. Unternehmen erhalten 
dadurch Planungssicherheit und Mittel, um ihre positive oder neu
trale Biodiversitätswirkung sichtbar zu machen. Das Mainstreaming 
von Biodiversitätszielen im privaten Sektor kann somit dazu bei-
tragen, nachhaltige Geschäftsmodelle zu fördern und den privaten 
Sektor für die Umsetzung der NBS zu mobilisieren. Auch staatliche 
Ausgaben − etwa im Zusammenhang mit Vergabeverfahren, Kanti-
nen, Dienstreisen oder internationaler Zusammenarbeit − können 
Biodiversitätswirkungen konsequent berücksichtigen und so zur 
Erreichung der Ziele einer NBS 2030 beitragen.

Innovative Ansätze können sich vor allem dann durchsetzen, 
wenn schädliche Subventionen abgebaut werden und der 
Rechtsrahmen entsprechend angepasst wird.

Die gekoppelten Zahlungen der GAP sowie das Erneuerbare Ener-
gien-Gesetz (EEG) fördern bspw. die regionale Konzentration in-
tensiver Tierhaltung und tragen zu Umweltschäden bei (Wiegmann 
et al. 2023: 48). Zu hohe regionale Nährstofffrachten aus der Land-
wirtschaft haben negative Folgen für die Artenvielfalt im Offenland 
(Leopoldina et al. 2020), in Fließgewässern sowie in Nord- und Ost-
see (SRU 2015). Umgekehrt tragen bisher nur 18 % der GAP-Zah-
lungen zur Lösung von Umweltproblemen und zum Schutz der 
Artenvielfalt bei (Pe'er et al. 2019). Ein nachhaltiger Umgang mit 
Küsten und Meeren, einschließlich einer biodiversitätsfördernden 
Fischerei kann nur gewährleistet werden, wenn gleichzeitig be-
stimmte Praktiken und Förderungen (bspw. von Off-Shore-Wind-
parks) eingeschränkt oder reguliert werden. Dies gilt insbesondere 
für Schutzgebiete. Biodiversitätsschädliche Vorschriften wie der frü-
here § 13b Baugesetzbuch (BauGB) sowie Pendlerpauschalen und 
das Dienstwagenprivileg, die die Flächeninanspruchnahme massiv 
befördert haben, sowie die Einzugsregelungen für Gewerbe- und 
Grundsteuern setzen Anreize zum Landnutzungswandel auf Ge-
meindeebene und müssen daher reformiert werden. Eine effektive 
Zielerreichung erfordert, dass Regulierungen, Förderungen und 
Anreize hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Biodiversität be-
wertet werden. Eine NBS 2030 kann den Biodiversitätsverlust nur 
dann aufhalten, wenn die regulatorischen Anreize verschiedener 
Sektoren entsprechend angepasst werden. Im Aktionsplan könnten 
sektorübergreifende Prozesse zur Bestandsaufnahme und Anpas-
sung vereinbart werden.

3.3	 Adaptives Lernen

Messbare, fristgebundene und aktionsorientierte Ziele für 
die NBS 2030 mit ausgewiesenen Verantwortlichkeiten sind 
nötig, um transparente Leitlinien zu erarbeiten, mögliche 
Zielverfehlungen zu identifizieren und nachzusteuern.

Geeignete Indikatoren und ein effektives Monitoring ermöglichen 
es, die Wirksamkeit von Maßnahmen in verschiedenen Land-
schaftstypen zu evaluieren. Für eine Identifizierung der Ursachen 
einer möglichen Zielverfehlung ist es wichtig, auch die Umsetzung 
zu überprüfen. Nur so kann evaluiert werden, ob eine Zielverfeh-
lung auf eine unzureichende Zusammenstellung von Maßnahmen 
oder auf deren fehlende Umsetzung zurückzuführen ist. Darauf 
aufbauend können reflexive Lernprozesse organisiert werden, die 
zu einem verbesserten Verständnis und zur Anpassung kontextspe-
zifischer Handlungen und Lösungen führen (Pahl-Wostl 2009; 
WBGU 2011; Hauck et al. 2014). Durch iterative Evaluierungspro-
zesse können Fortschritte oder Stagnation schnell identifiziert und 
den verantwortlichen Akteuren zugeordnet werden, damit diese die 
entsprechenden Anpassungen vornehmen können. Herausforde-
rungen sind die Zeitverzögerungen bis zum Eintritt der Wirkungen 
vieler Maßnahmen sowie teilweise auch durch nachlaufende Moni-
toringprogramme und die dezentrale Erhebung relevanter Daten, 
bspw. in der Bundeswaldinventur, dem WRRL-Monitoring oder 
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dem Agrarregister. Das BfN-Monitoringzentrum hat die Aufgabe, 
Umweltdaten zur Verfügung zu stellen und könnte auch bei der 
zentralisierten Bereitstellung und Koordination mit anderen Res-
sorts und Ebenen unterstützend aktiv werden. All das kann eine 
einheitliche und umfassende Evaluierung der NBS ermöglichen 
und anderen Ressorts, verschiedenen Ebenen und Initiativen Zu-
griff auf Informationen verschaffen, um Biodiversitätswirkungen 
von Maßnahmen kritisch zu reflektieren.

Durch regelmäßige, partizipative Evaluierungsprozesse 
können Verantwortlichkeiten und Rechenschaftspflichten 
gestärkt werden, um Lernprozesse und ein Nachsteuern bei 
der Umsetzung der NBS zu begünstigen.

Die gezielte Einbindung zentraler Akteure aus Wissenschaft, Praxis 
und verantwortlichen Sektoren in die Evaluierung und Analyse des 
Umsetzungsprozesses der NBS und der Aktionspläne erlaubt es, ge-
meinsam zu bewerten, was bisher funktioniert hat und an welchen 
Stellen Anpassungen erforderlich sind. Durch solche partizipative 
Evaluierungs- und Lernprozesse können die Problemstellungen der 
jeweiligen Akteure bei der Lösungsfindung berücksichtigt und die 
Bereitschaft zum gemeinsamen Handeln könnte gestärkt werden. 
Institutionelle Gremien wie die interministerielle Arbeitsgruppe 
zur NBS oder das Bund-Länderforum können hier in ihrer Rolle 
aufgewertet werden, benötigen aber ein entsprechendes politisches 
Mandat, um zur Koordinierung komplementärer Maßnahmen ge-
nutzt zu werden. Durch öffentliche Beteiligung bei der Evaluierung 
(bspw. in Bürgerräten oder repräsentativen Ausschüssen) können 
zudem verschiedene kulturelle Zugänge zu Mensch-Natur-Beziehun-
gen berücksichtigt werden und es könnte ein Gefühl der Teilhabe, 
Verantwortung und Kontrolle über den Implementierungsprozess 
geschaffen werden. Eine öffentliche Beteiligung kann zudem zur 
Mobilisierung naturschutzferner Gesellschaftsschichten beitragen. Das 
kann zu breiter Akzeptanz und Vertrauen in der Gesellschaft führen, 
Unterstützung für den Schutz der Biodiversität mobilisieren und die 
Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der Politikmaßnahmen fördern.

Adaptives Lernen erfordert Flexibilität der vorhandenen 
Strukturen, um auf Umsteuerung reagieren zu können.

Das durch Monitoring und Evaluierung gewonnene Wissen muss 
in konkrete Handlungsoptionen übersetzt werden, damit es in die 
Entscheidungsprozesse aller verantwortlichen Sektoren und Ebe-
nen integriert werden kann. Adaptives Lernen erfordert daher eine 
positive Fehlerkultur, also die Anerkennung, dass Fehler ein na-
türlicher Bestandteil von Lernprozessen sind und die Gelegenheit 
geben, Verbesserungen vorzunehmen. Regulative Prozesse werden 
wesentlich durch administrative Routinen sowie durch die Auf-
gaben und die Selbstwahrnehmung der beteiligten Institutionen 
bestimmt. Hinzu kommen die persönlichen Werte der beteiligten 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter sowie deren Wahrneh-
mung ihrer gesellschaftlichen Rolle. Veränderungen erfolgen meist 
durch die Zusammenarbeit verschiedener Akteure auf unterschied-
lichen hierarchischen Ebenen (Hoogstraaten et al. 2020; Struthers 
et al. 2021). Ein transformativer Wandel stellt etablierte Mandate 
und die Verteilung von Verantwortung in Frage. Dies kann zu Wi-
derständen führen. Eine neue Form der Zusammenarbeit erfordert 
die Bereitschaft, sich mit den Herausforderungen und Interessen 
anderer Akteure auseinanderzusetzen. Umgekehrt bedarf es der 
Bereitschaft und des politischen Spielraums, die eigenen Prozesse 
anzupassen. Eine solche Form der reflexiven Steuerung erfordert 
ein explizites Mandat der höheren Hierarchieebenen.

3.4	 Verantwortung und Rechtsverbindlichkeit

Soll der Biodiversitätsverlust gestoppt werden, müssen sowohl im 
Planungsprozess der NBS als auch bei der Umsetzung die Verant-

wortlichkeiten für die Zielerreichung klar entlang der jeweiligen 
ministeriellen Zuständigkeiten definiert werden. Gemäß dem ge-
meinsamen Regierungsbeschluss zur NBS 2007 war es die Aufgabe 
des BMUV, die Fortschritte der Strategie zu evaluieren und auch 
den Großteil der Maßnahmen vorzuschlagen. Transformative Pro-
zesse hängen jedoch von einer über Ressorts und Akteursgruppen 
verteilten Verantwortlichkeit entlang der Zuständigkeiten ab. Die 
Erfahrungen aus dem Prozess der Verankerung der Ziele für nach-
haltige Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDG; Bier-
mann et al. 2022) und der Evaluierung der NBS 2007 (Zinngrebe 
et al. 2021) zeigen, dass sich zwar die Narrative und Agenden der 
Ministerien anpassen, die Steuerung jedoch größtenteils in alten 
Mustern verharrt. Um dies zu verhindern und sowohl den Biodi-
versitätsverlust als auch dessen tieferliegende Treiber und Ursachen 
zu bekämpfen, muss Biodiversität als Querschnittsthema in allen 
Ressorts konsequent berücksichtigt werden. Die Abstimmung zwi-
schen dem Agrar-, Ernährungs-, Gebäude/Bau-, Energie-, Verkehrs-, 
Bildungs-, Konsum- und Textilsektor ist dabei essenziell, um kohä-
rente Anreize zu schaffen, sektorales Handeln sowie Investitionen 
nach deren Einfluss auf die Biodiversität zu bewerten und die in-
direkten Treiber des Biodiversitätsverlusts gezielt zu adressieren.

Der untergesetzliche Charakter der NBS 2030, der lückenhafte 
rechtliche Rahmen zur Biodiversität und das Vollzugsdefizit 
spiegeln den derzeit geringen gesellschaftlichen Stellenwert 
der Biodiversität wider. Verbindliche Regelungen für die 
Zielerreichung würden die Transformation unterstützen.

Angesichts der Notwendigkeit eines iterativen Anpassungs- und 
Transformationsprozesses der Gesellschaft hin zu einer biodiversi-
tätsschonenden Wirtschafts- und Lebensweise ist es geboten, diese 
Anpassung langfristig und zur Absicherung der Zielerreichung − 
nicht zuletzt in Hinblick auf Art. 20a Grundgesetz (GG; Calliess 
2024: 65) und die grundrechtliche Absicherung über die Zeit 
(Spranger 2023: 274) − rechtsverbindlich zu planen. Dabei genügt 
es nicht, lediglich Flächen für den länderübergreifenden Biotop-
verbund zu planen, wie es derzeit im Zusammenhang mit einem 
Naturflächengesetz diskutiert wird, oder Renaturierungsmaßnah-
men im Sinne der EU-Wiederherstellungsverordnung im Rahmen 
eines Wiederherstellungsplans durchzuführen und rechtlich zu un-
termauern (SRU et al. 2024). Vielmehr bedarf es eines Gesetzes, das 
für alle biodiversitätsrelevanten Sektoren verbindliche und quan-
tifizierbare Ziele festlegt (Henn et al. 2024). In anderen Bereichen, 
in denen langfristige Änderungsprozesse notwendig sind, werden 
solche strategischen Instrumente des Politikplanungsrechts bereits 
eingesetzt. In Anlehnung an das BKSG könnte ein Biodiversitäts-
schutzgesetz zeitbezogene Zielwerte, Etappenziele bzw. Reduk-
tionspfade festlegen (vgl. das Ziel der Treibhausgasreduktion bis 
2030 um 55 % im Vergleich zu 1990 und Klimaneutralität bis 2050) 
und das Prozedere bestimmen, das greift, wenn eine Zielverfehlung 
droht (etwa Sofortprogramme). Um die Messbarkeit der Zielerrei-
chung bzw. -verfehlung zu gewährleisten, müssen geeignete Indika-
toren auf wissenschaftlicher Basis entwickelt und abgestimmt wer-
den (vgl. hierzu GBF). Erst in einem Biodiversitätsschutzprogramm 
(vgl. § 9 BKSG) hätte die Bundesregierung Maßnahmen festzulegen, 
die sie zur Erreichung der nationalen Biodiversitätsschutzziele in 
den einzelnen Sektoren ergreifen wird (zur Verfassungsmäßigkeit 
einer solchen Planung bzgl. des Klimawandels siehe Schlacke 2020: 
338, Franzius 2023: 199). Diese Maßnahmen müssten in den ein-
zelnen Fachgesetzen gesetzlich verankert werden. Diese Gesetze 
würden nicht nur den Schutz von Ökosystemen, Arten und Le-
bensräumen regeln, sondern auch andere biodiversitätsrelevante 
Bereiche adressieren und könnten so zusammen den gesetzlichen 
Rahmen für eine Umsetzung der NBS 2030 bieten.

Eine effektive Durchsetzung und ein effektiver Vollzug bio-
diversitätsbezogener Gesetze und Vereinbarungen sind 
notwendig.
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Die Erfahrungen mit der Ausweisung und dem Management der 
Natura-2000-Gebiete und mit den Regeln zur nachhaltigen Fische-
rei, zu marinen Schutzgebieten oder zur Infrastrukturentwicklung 
zeigen, dass Biodiversitätsschutzstandards häufig nicht durchgesetzt 
und anderen Prioritäten untergeordnet werden. Obwohl Überwa-
chung und Evaluierung stets wichtige Bestandteile eines Rechen-
schaftsrahmens sind, bestimmen das institutionelle Umfeld und 
die formalisierten Evaluierungs- und Sanktionsprozesse, inwieweit 
die Akteure konkret zur Verantwortung gezogen werden können 
(Mason 2020). Es bedarf daher der Festlegung von Mechanismen 
zur Überprüfung u. a. der finanziellen Ressourcen für die Voll-
zugsbehörden und der Verhängung angemessener Sanktionen bei 
Verstößen gegen die Bestimmungen zum Biodiversitätsschutz. Die 
besten Regulierungen und Gesetze zur Umsetzung der NBS sind 
schlussendlich nur so effektiv wie deren Umsetzung.

4	 Fazit und Empfehlungen

Transformative Biodiversitätspolitik ist nur möglich, wenn direk-
te und indirekte Treiber sowie Prozesse und Strukturen adressiert 
werden, die zu Biodiversitätsverlusten führen. Dafür ist es nötig, ge-
meinsam mit einer Vertretung von Akteuren und gesellschaftlichen 
Gruppen neu zu denken, wie Biodiversität und damit verbundene 
gesellschaftliche Werte in allen relevanten Bereichen des sozialen 
Miteinanders berücksichtigt werden können. Eine inklusive Pla-
nung hat dabei die Aufgabe, gemeinsam eine lebenswerte Zukunft 
zu entwickeln und die Entscheidungsprozesse daran zu orientieren. 
Es geht darum, verschiedene Ansätze und Praxiswissen zu nutzen, 
um Umsetzungsprogramme für komplexe, kontextspezifische Her-
ausforderungen und lokale Bedürfnisse zu finden. Für die NBS-Pro-
zesse heißt das konkret, dass eine Entwicklung, Umsetzung und 
kontinuierliche Evaluierung der NBS 2030 und des zugehörigen 
Aktionsplans nur gemeinsam mit anderen Akteuren, Ressorts und 
Ebenen ein transformatives Potenzial entfalten können. Integrierte 
Umsetzung verlangt, nachhaltige Praktiken und kontextspezifische 
Innovationen zu fördern und gleichzeitig alle existierenden Regu-
lierungen und Förderungen mit negativen Auswirkungen auf die 
Biodiversität zu prüfen und anzupassen. Eine transformative NBS 
und ihre angepassten Aktionspläne sollten diese Anpassungspo-
tenziale explizit identifizieren und Maßnahmen für alle Ressorts, 
Ebenen und Akteursgruppen definieren.

Adaptives Lernen erfordert eine klare Planung und Evaluierung 
spezifischer und aktionsorientierter Ziele und Maßnahmen. Der 
Lernprozess verlangt somit Transparenz und kritische Prüfung von 
Fortschritten oder Zielverfehlungen, die direkt zu Handlungsemp-
fehlungen für den folgenden Aktionsplan (2027 – 2030) bzw. einer 
NBS post-2030 führen können. Erfahrungen mit den Indikatoren-
berichten haben gezeigt, dass es dafür wichtig ist, nicht nur die 
übergeordneten Ziele und Indikatoren zu evaluieren, sondern die 
Umsetzungsprozesse in allen Sektoren regelmäßig zu überprüfen. 
Adaptives Lernen erfordert zudem eine institutionelle Flexibilität, 
um gewachsene Strukturen konsistent und kohärent anzupassen. 
Nicht zuletzt sind klare Zuschreibungen von Verantwortlich-
keiten entlang der Zuständigkeiten und Rechtsverbindlichkeit 
notwendig, um eine Strategie in die Umsetzung zu bringen. Eine 
komplementäre Verantwortung über Ressorts und Ebenen hinweg 
sowie ein entsprechendes Gesetz mit einklagbaren Etappenzielen 
sind zentrale Stellschrauben.

Für die NBS 2030 wird es wichtig sein, diese Aspekte während 
der Entwicklung und Umsetzung zu beachten, um aus den bishe-
rigen Erfahrungen – etwa mit der NBS 2007 sowie mit ähnlichen 
Prozessen zu Nachhaltigkeit und Klima − zu lernen. Um eine über-
greifende Transformation zu fördern, ist es auch erforderlich, Bedin-
gungen zu schaffen, um den rechtlichen und institutionell-operatio- 
nellen Rahmen der NBS und der Biodiversitätserhaltung generell 
weiterzuentwickeln und um entsprechende Finanzmittel für die 
Umsetzung bereitzustellen. Der GBF legt Ziele für Rahmenbedin-

gungen fest, um bspw. die politische Integration, die Bereitstellung 
und Anpassung von Finanzflüssen (einschließlich der Abschaffung 
schädlicher Anreize) oder die Regulierung wirtschaftlicher Prozesse 
zu fördern. Dies sollte sich auch in der NBS wiederfinden. Der 
Aktionsplan der NBS wird von nun an entsprechend der Evaluie-
rungslogik des GBF regelmäßig (zunächst alle 2 – 3 Jahre) überprüft 
und aktualisiert. Die NBS wird zudem im Jahr 2030 gemeinsam 
mit dem GBF auslaufen und der folgende Rahmen wird eine er-
neute Aktualisierung erfordern. Diese Dynamisierung des Prozes-
ses erfordert eine kontinuierliche Erarbeitung und Überarbeitung 
neuer Ansätze und Lösungen, die in Lernprozessen zu effektiverer 
Umsetzung führen können.

Ein transformativer Wandel in der Biodiversitätspolitik kann 
allerdings nicht allein von der NBS angestoßen und umgesetzt 
werden. Der Prozess der Aktualisierung der NBS und der Prozess 
ihrer Umsetzung können jedoch eine zentrale Rolle dabei spielen, 
konkrete Ansätze für eine transformative Governance zu identifi-
zieren und Schritte für deren Umsetzung durch die Regierungen 
von Bund und Ländern und durch weitere gesellschaftliche Akteure 
auszuweisen.
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